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Mündliche Anfrage

Tempo 30 in der Treptower Straße möglich?

Ich frage das Bezirksamt:

1. Welchen Kenntnis- und Bearbeitungsstand hat das Bezirksamt bezüglich des Antrages 1526/XX, in dem 
um Prüfung gebeten wurde, ob in der Treptower Straße zwischen Sonnenallee und Heidelberger Stra-
ße Tempo 30 angeordnet werden kann?

Berlin-Neukölln, den 26.06.2023 SPD, Herr Hecht, Wolfgang
(Antragsteller, Fragesteller bzw. Berichterstatter)

Abstimmungsverhalten: CDU SPD Grüne LINKE AfD

JA     
NEIN     
ENTH.     

Ergebnis:  Einstimmig

 beschlossen mit Änderung  Kenntnis genommen  abgelehnt  gewählt
 zurückgezogen  vertagt  gegenstandslos
 überwiesen in den Ausschuss für (federführend)
 zusätzlich in den Ausschuss für 
 und in den Ausschuss für 

 beantwortet  schriftlich
 GB I/BzBm  GB II/BiKuSport  GB III/Ord  GB IV/StadtUmVer  GB V/SozGes  GB VI/Jug



Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr 28.06.2023 

StadtUmVerkehr Dez 2260 

 

 

Bezirksverordnetenvorsteher o.V.i.A. Sitzung am : 28.06.2023 

 Lfd. Nr. : 8.7 

 Drs. Nr. : 0876/XXI 

 schriftlich :  

nachrichtlich den Fraktionen der 

der CDU, SPD, Grüne, LINKE, AfD 

 

Beantwortung der Mündlichen Anfrage 
 

Tempo 30 in der Treptower Straße möglich? 

 

Sehr geehrter Herr Vorsteher, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

sehr geehrter Herr Hecht, 

 

für das Bezirksamt beantworte ich Ihre Mündliche Anfrage wie folgt: 

 

In Abstimmung mit der Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt (Sen-

MVKU) ist inzwischen geklärt, dass die Straße trotz ihrer Verbindungsfunktion und eines Temp-

50-Abschnitts in die Zuständigkeit des Bezirks fällt. 

 

Der Bezirk kann somit entscheiden, ob die Treptower Straße in eine Tempo-30-Zone aufge-

nommen wird oder es zu einer Erweiterung der vorhandenen Beschilderung mit einem soge-

nannten "Strecken 30" bleibt. Derzeit ist die Treptower Straße als Verbindungsstraße (in der 

Busverkehr vorhanden ist) als Vorfahrtstraße mit einzelnen Abschnitten, in denen Tempo -30 

von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.00 Uhr gilt, ausgeschildert. 

 

Würde die Treptower Straße gänzlich in eine Tempo -30 - Zone integriert, so entfiele die Vor-

fahrtsregelung, da generell Rechts vor Links gilt. Von daher ist neben der Polizei auch die BVG 

anzuhören, da die Rechts- vor Linksregelung Auswirkungen auf den Busverkehr hat. 

 

Bezirklich wird daher geprüft, ob „Strecken-30“ durchgängig und dauerhaft (24/7) angeord-

net werden kann. Damit der Busverkehr nicht an jeder Kreuzung / Einmündung bremsen bzw. 

wieder anfahren muss (würde längere Fahrzeiten als auch unruhigere Situationen für Fahrgäste 

durch sogenanntes "Abnicken" bedeuten), ist die Vorfahrt sodann mittels des Verkehrszeichen 

Z 301 beabsichtigt. Das Verkehrszeichen Z 301 gehört zu den Vorrangzeichen und soll anzei-

gen, dass man an der nächsten Kreuzung bzw. Einmündung die Vorfahrtsregel beachten muss 

und erlaubt damit eine kontinuierliches Befahren mit Bussen. 



 

Anhörungen von Polizei und BVG sind auf Grund der sehr schwierigen Personallage in der 

Straßenverkehrsbehörde noch nicht erfolgt. Das Bezirksamt bittet daher um Verständnis, dass 

es noch keinen konkreten Termin benennen kann. Sobald es neue Informationen gibt, werde 

ich im zuständigen Ausschuss für Verkehr und Tiefbau gern berichten bzw. wird die BVV ab-

schließend dann auch den Schlussbericht zur Drucksache 1526/XX erhalten. 

 

Es gilt das gesprochene Wort! 

 

Jochen Biedermann 

Bezirksstadtrat 
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